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DRITTER TEIL

Der dritte Teil unseres Berichtes betrifft einerseits
die Rolle des IKRK bei der Entwicklung des Vdlkerrechts und
andererseits seine Beziehungen zu den Organen des Roten Kreuzes
und zu den Ubrigen Organisationen flir gegenseitige Hilfelcistung
sowie zu den internationalen Einrichtungen.

I. ENTWICKLUNG DES VOLKERRECHTS

RATIFIKATIONEN DER GENFER ABKOMMEN VOM 12. AUGUST 1949

Imn Laufe des Berichtsjahres konnten beim Eidg. Poli-
tischen Departement in Bern der Beitritt oder dis Ratifikation
von sieben weiteren Staaten eingetragen werden, und zwar der
Beitritt der SUdafrikanischen Union (31. Midrz) und die Ratifi-
kationen Guatemalas (l4. Mai), Spaniens (4. August), Belgiens
(3. September), Mexikos (29. Oktober) und Agyptens (10. No-
vember). Die Philippinen, welche am 7. Midrz 1951 das I. Abkommen
(Verwundete und Kranke) ratifiziert hatten, haben am 6. Oktober
1952 die Ratifikationsurkunden flir die Abkommen II, III, und
IV in Bern hinterlegt (1).

Somit ist die Zahl der Staaten, die am 31. Dezember
1952 die vier Genfer Abkommen vom 12. August 1949, deren Haupt-
zweck die Verteidigung der menschlichen Person in Kriegszeiten

ist, ratifiziert haben oder ihnen beigetreten sind, auvf 2%
geetiegen, In chronologischer Reihenfolge sind dies :
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(1) Gem#ss einem allen Genfer Abkommen vom 12. Augnst 1949 ge-
meinsamen Artikel (Artikel 61 des I. Abkomm;Aa) eind die
Ratifikationen und die Beitrittserkldrungen cer Regi~iung
zu einem jeden dieser Abkommen schriftlich dem schweize-
rischen Bundesrat anzuzelgen und werden wirksam seche Monate
nach dem Tag, an dem sie ihm zugegangen sind. Der schweize-

rische Bundesrat macht seinerseits von den erfolgten Ratifi-
kationen und Beitrittserklirungen den Regisrungen aller
Lénder Mitteilung, welche das betreffende Abkommen unter-
zeichnet haben oder ihm spdter beigetreten sind.
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Die Schweiz, Jugoslawien, Monaco, Liechtenstein, Chile,
Indien, die Tschechoslowakei, der Heilige Stuhl, die Philippinen,
Libanon, Jordanien, Pakistan, D&nemark, Fravkreich, Israel, Nor-
wegen, Italien, die Sudafrikanische Union, Guatemala, Suanien,
Belgien, Mexiko und Agypten.

Ausserdem ist dem Eidg. Politischen Departement eine
ErklHrung der Zentralregierung der Volksrepublik China zuge-
gangen, in der diese die Absicht kundgibt, die Abkommen zw ra-
tifizieren, :

In der Entschliessung 15 ist auch die Konferenz von
Toronto fUr die Ratifizierung der Genfer Abkcmmen eingetreten,
Diese Entschliessung wurde einstimmig angenommen (i),

~ Am 26. September 1952 hat endlich die Versammiung des
Europarates der Empfehlung 29 zugestimmt, welche es jedem Mit-
gliedstaat nahelegt, das Genfer Abkommen Uber den Schutz Ger
Zivilbevidlkerung in Kriegszeiten zu ratifizieren oder ihnm
beizutreten (2).

KOMMENTAR DER NIZUEN- GENFER ABXOMMEN

Die Lektlire oder das Studium der Abkommen wird sich
umeo nlitzlicher erweisen, wenn man sich vertraut macht mit den
tieZeren Grinden ihrer Abfassung, den Verhandlungen der Diploma-
tischen Konferenz, aus der sie hervorgegangen sind, und den Be-
ziehungen, welche zwischen ihren einzelnen Bestimmungen bestehen
und die sie erst ins rechte Licht setzen,

Deshalb und unter dem Eindruck zahlreicher Anfragen
erschien es dem IKRK zweckmissig, noch neben den ihnen bereits
gewidmeten Broschliren allgemeinen Charakters die neuen Abkcmmen
mit einem Kommentar zu versehen.

Der Kommentar zum ersten Genfer Abkommen von 1949,
welcher im Laufe des Jahres erschienen ist (%), ist ein Band
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(1) S. unten, Kap. II, S.62
(2) Siehe S, 55=56.

(3) Les Conventions de Gerdve du 12 aolit 1949. Commentaire publié
sous la direction ae J., rictel. airecieur des Affaires géncé-
rales du Comité international de la Croix~Rouge.

I. La Convention de Genéve pour 1l'amélioration du sori des bles-
ses et des malades dans les Iorces armees en campegne, Geneve,
Comité internacional de la Croix-Rouge, 1997~ [ oV (155 x
230), 542 S. Broschiert 12-fr,, gebunden 15.~ fr,
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von 542 Seiten; er gibt eine eingehende Analyse der Bestimmungen
des herkdmmlicherweise so genannten "Genfer Abkommens" zur Ver-
besserung des Loses der Verwundeten und Kranken bei den im Feld
stehenden Heeren, welches die grundlegende Charte der nationalen
Rotkreuz-Gesellschaften bildet.

Alle diejenigen, die als Mitglieder von Regierungen,
der bewaffneten Streitkrifte oder der nationalen Rotkreuz-Ge-
sellschaften Verantwortungen bei der Anwendung der Genfer Ab-
kommen Ubernehmen, sowie die zahlreichen MilitHr- und Zivil-
personen, zu deren Schutz diese Abkommen geschlossen worden
sind, finden in diesem Werk eine Analyse der Bestimmungen liber
die RUcksichtnahme und die Betreuung, welche den Verwundeten
und den Kranken der Streitkrédfte zuteil werden sollen, denSchutz

desflir sie eingesetzten Sanitdtspersonals, das Schicksal der flir
sie verwendeten Anstalten und sonstigen Materials, sowie end-
lich Uber die Verwendung des Abzeichens vom Roten Kreuz und
seinen Schutz vor Missbrauch.

Damit aber ist der praktische Wert des Kommentars
noch nicht erschdpft. Er reicht Uber die Probleme hinaus, die
bisher dem Herkommen gem#ss einen Bestandteil des I. Abkommens
bildeten, und geht auf die neuen Regeln durchaus allgemeinen
Charakters ein, welche die Diplomatische Konferenz von 1949
gleichlautend in ein jedes der vier Genfer Abkommen aufzunehmen
beschlossen hatte. So handelt er beispielsweise von der Anwendung
der Abkommen in den verschiedenen Konfliktsfdllen, vor allem
im Fall eines BlUrgerkrieges, von der Kontrolle der Durchflihrung
der Abkommen seitens der Schutzmichte und ihrer Stellvertre~
ter, sowie von den Strafmassnahmen gegen Urheber von Zuwider-
handlungen, lauter Fragen, mit denen sich bereits weitere
Kreise beschiftigt haben (1).
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(1) Von der franztsischen Ausgabe wurlan durch das IKEK 206
Exemplare unentgeltlich verteilt an die Aussenminisierien
der verschiedenen Staaten, an die nationalen Rotkreuz-Ge-
sellschaften, die internationalen Organisationen, eine Reihse
von Sachverstédndigen und Fachzeitzeitschriften fur Vdlker-
recht; 507 Prospekte wurden an nationale Behdrden, Biblio-
theken und Universitdten versandt.

Die englische Ausgabe wird demndchst erscheinen.,



_ 54 =

VERBREITUNG DER GENFER ABKOMMEN

In mehreren Lindern wurden Vorkehrungen getroffen, um
die Bekanntgabe der Genfer Abkommen von 1949 in den Reihen der
bewaffneten Macht zu fordern und ihre Aufnahme in den Lehrplan
der milit&8rischen Ausbildung zu beschleunigen. Interessante
Mitteilungen sind in dieser Hinsicht besonders von den Vereinig-
ten Staaten von Amerika (1), Indicn, Pakistan und der Stidafrika-
nischen Union eingegangen. '

Ahnliche Bestrebungen sind an mehreren Universititen
im Gang. Es ist eine Ubersetzung der Abkommen in arabischer
Sprache herausgekommen, welche zu den bereits in mehreren anderen
Sprachen bestehenden hinzutritt (2). Diese arabische Ausgabe,
die auf die Initiative &gypiens zurlckzuflhren ist, wurde. von
Saudarabien, Irak, Jordanien und Syrien angencmmen. Die vom
IXKRK in den drei offiziellen Sprachen herausgegebenes Zusammen-
fassung der Abkommen wurde ins Griechische und ins Italienische
tiversetzt (3).

Der ungekirzte Text der neuen Abkommen ven 1949 und
der Entschliessungen der Diploma*ischer Konferenz ven Genf (21.
April bis 12. August 1949) ist in der 9. Auflage des vom IKRK
und der Liga vervffentlichten Handbuches (4), sowie in Band 75
des vom Sekretariat der Vereinien Nationen in New Ycrk heraus-
gegebenen "Recueil des Traités® abgedruckt.
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(1) Siehe American Journal of international Law, Januar 1952,
S. 143, und Revue internationale ge la (roix-Rouge, Juni 1952,
S. 496-498.

(2) Es sei in diesem Zusammenhang daran erinnert, dass dsr mass-
gebende Wortlaut dieser Dokumente des Menschheitsrechtes in
franztsischer und in englischer Sprachs abgefesst ist und
dass die schweizerische Bundesregierung als Sachwalterin der
Abkommen amtliche'russische und spanische Ubersetzungen ange-
fertigt hat. Ausserdem besteht eine deutsche; chiresicche,
dénische, fl&mische, indonesische, iranische, norwegische,
polnische, scrbo-kroatische, schwedische, tschechische, eine
hebrdische Ubersetzung u.S.w.

f3) Les Conventions de Genéve du 12 aolt 1949. Résumé succinct
a l'usage des militaires et du public,1951.

(4) Siehe, Kap. IV, S. T75.
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JURISTISCHE INFORMATIONSBLATTER

Das IKRK hat beschlossen, eine Auswahl der Rechtsaus-
klinfte zu verbffentlichen, die es in Beantwortung der an es
gerichteten Anfragen Uber die Genfer Abkommen besonders den
nationalen Rotkreuz-Gesellschaften erteilt hat. Manche dieser
Fragen sind in der Tat von allgemeinem Interesse, und ihre
Beantwortung kann gleichzeitig mehreren Gesellschaften nlitzlich
sein. Um jedoch die den Fragestellern zweifellos erwlinschte
Diskretion zu wahren, werden in der Analyse der Antworten die
Fragesteller nicht erwdhnt; auf den konkreten Vorfall, der zu-
grunde liegt, wird nur in allgemeiner TForm Bezug genommen. Die
ersten beiden Hefte dieser juristischen Informationsblétter
sind im Laufe des Jahres 1952 erschienen.

Wir geben nachstehend eine Liste der wichtigsten

Verdffentlichungen des IKRK, in denen einzelne Artikel der
Genfer Abkommen analysiert oder kommentiert werden (1)-.

PRAKTISCHE ANWENDUNG VERSCHIEDENER

BESTIMMUNGEN DER GENFER ABKOMMEN

Kinderschutz.

Der Europarat hat das IKRK um Stellungnahme im Hin-
bliek auf eine praktische Anwendung verschiedener Bestimmungen
des IV. Genfer Abkommens vom 12. Auvgust 1949, besonders in
Fragen des Kinderschutzes in Kriegszeiten, gebeten. Die Antwort
des IKRK wurde dem Ausschuss flr soziale Fragen des Europarates
Ubermittelt, und dieser hat der Beratenden Versammlung dariliber
Bericht erstattet (2).

Wir geben aus diesem Bericht einen Auszug :

"Vom praktischen Gesichispunkt ist die Verwirklichung
eines solchen Schutzes vor allen Dingen eine nationale Frage;
zustindig daflir sind die Staaten, bei dieser Aufgabe unterstlitzt
durch die privaten und Yffentlichen Organe, in erster Linie durch
die nationalen Rotkreuz-Gesellschaften. ‘

(1) S. Kap. IV, S. 78

(2) S. Conseil de 1'Europe, Document 77, Rapport de la Commis-
sion des Questions sociales.
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Es ist klar, dass das Internationale Komitee vom Roten
Kreuz auf diesem Gebiet ebenfalls eine hervorragende Rolle zu
spielen hat. Es unterstitzt die THtigkeit der nationalen Ge-
sellschaften und dient den Staaten mit seiner praktischer Er-
fahrung.

Weiter hat es die erste Anregung zu dem Genfer Ab-
kommen gegeben und sich im Laufe der Jahre unermtidlich dafiir
eingesetzt, dass das Vdlkerrecht der menschlichen Persdnlichkeit
einen besseren Schutz gegen die Gefahren des Kricges gewihrt.,

Es erscheint daher dazu besonders berufen, und sein weltum-
spannender humanitdrer Charakter verstérkt noch secine Autoritidtc.."

Ferner hat die Versammlung des Europarates dem Europia-
ischen Ministerrat empfchlen, einen jeden Mitgliedstaat einzu-
laden :

das Genfer Abkommen vom 12. Auvgust 1949 Uber den Schutz
der Zivilpersonen in Kriegszeiten zu ratifizieren oder ihm
beizutreten;

alle zweckdienlichen Massnahmen zu treffen, um in enger
Zusammenarbeit mit den nationalen Rotkreuz-Gesellschaften den
privaten ved Yffentlichen humanitdren Organen und dem Interna-
tionalen Komitee vom Roten Kreuz den in diesem Abkommen emp-
fohlenen Schutz zu verwirklichen, i

Diese Empfehlung 29 ist am 26. September 1952 von der
Versammlung angenommen worden.

Durch Rundschreiben No. 399 vom 15. April 1952 (1)
hat das IKRK die nationalen Rotkreuz-~-Gesellschaften auf die
Notwendigkeit hingewiesen, das Problem der Identifizierung der
Kinder einem grlindlichen Studivma zu unterziehen, Jja schon in
Friedenszeiten praktische Massnahmen zu ergreifen. Antworten
sind eingegangen von Deutschland, Australien, OUsterreich, Cey-~
lon, Spanien, den Vereinigten Staaten von Amerika, Frankreich,
Luxemburg, Norwegen, Neuseeland, Peru, Portugal. der Schweiz
und Venezuela., Ausserdem ist die Frage auf gemeinsamen Zusammen-
kiinften des IKRK und der Internationalen Tereinigung fir Kinder-
schutz behandelt worden.

Zu bemerken ist Ubrigens, dass die zunidchst filir den
Fall eines klinftigen Krieges unterzeichneten Bestimmungen des
IV. Genfer Abkommens lber die Identifizierung von Kindern (Arti--
kel 24, Abs. 3) auch bei Uberschwemmungen, Erdbeben oder sonsti-
gen ¢6ffentlichen Notst&uden Anwendung finden kbunen.

(1) Vergl. den Wortlaut diecses Dokumentes in dsr Revue inter-
nationale de la Croix-Rouge, April 1952, 5. 322-323.
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Dem IKRK ist bekannt, dass sich verschiedene Regierun-
gen und nationale Rotkreuz-Gesellschaften schon mit diesem ern-
sten Problem beschdftigt haben. Immerhin ist es der Meinung,
dass die verschiedenen, Untersuchungen und Projekte nur gewinnen
konnten durch eine Gegenliberstellung, die eine Auswahl der besten
Ideen ermdglichen wilirde.

Sanitidts—~ und Sicherheitszonen und -orte.

Artikel 14 des IV. Genfer Abkommens ersucht das IKRK
un seine guten Dienste zwecks Erleichterung der Errichiung von
Sicherheitszonen. In diesem Geiste und bemilht, diesen Bestre-
bungen zu dienen, hat das IKRK einen Arbeitsplan entworfen und
mit Rundschréiben No. 398 vom 20. MHrz 1952 den nationalen Rot-
kreuz-Gesellschaften zugeleitet. Diese scheinen sich in der Tat
in einer glinstigen Stellung zu befinden, um den BehBrden ihres
Landes behilflich zu sein.

Der bezeichnete Plan silitzt sich auf die Grundsitze
des dem IV. Genfer Abkommen beigegebenen Ubereinkommensentwurfes,
Wenn auch dieser Entwurf nicht verbindlich ist und sich flir die
betroffenen Mdchte die Notwendigkeit ergeven kamn, ihn abzudndern,
so ist er doch mit grosser Sorgfalt abgefasst und hierauf von
der Diplomatischen Konferenz von 1949 angenommen worden., Er
besitzt also einen gewissen Wert. Infolgedessen kommt es darauf
an, dass die zu schaffenden Zonen bestimmten Regeln entsprechen,
welche in gewissem Umfange schon die grundsHtzliche Zustimmung
der gegnerischen Partei gefunden haben und wahrscheinlich von
ihr auch endglltig gebilligt werden.

‘Selbstverstindlich hHlt sich das IKRK weiterhin zur
Verfligung der nationalen Gesellschaften, um ihnen den Beistand
und die Beratung zu gewidhren, die sie etwa wlinschen. Es wire
zweckméssig, dass diese Gesellschaften ihm das Ergebniis ihrer
Studien witteilten, dami% ea daraus zum Nuizen des gesamten
Roten Kreuzes Lehren ziehen kann (1).

Atomwaffe und blinde Waffen.

Die Antworten der Regierungen auf den Appell des IKRK
vom 5. April 1950 sind in der Revue internationale de la Croix-

T
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(1) Das Rundschreiben nebst seinen Beilagen ist versffentlictd
in der Revue internationale de la Croix-Rouge, April 1952,
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S. 312-321.
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Rouge verdffentlicht worden : Im Jahre 1952 erschien davon ein
Sonderdruck (%). Im Anhang zum vorliegenden Bericht findet der
Leser ferner den Wortlaut der beiden Entschliessungen der XVIII.
Internationalen Rotkreuzkonferenz Uber die Bakterienwaffe und
Uber die Atomwaffe (2).

INTERNATIONALES AMT FUR MILITARAERZTLICHES SCHRIFTTUM

Im Juni 1952 hat das IKRK an der XV. Tagung des Inter-
nationalen Amtes flir milit&#rirztliches Bchrifttum in LuUttich
und Brlissel teilgenommen.

Die Beratungen dieser Tagung erstreckten sich haupt-
stichlich auf Probleme der Identifizierung des Sanitidts- und
Seelsorgepersonals der bewaffneten Macht (3), auf die Zurlick-
behaltung dieses Personals bei den Kriegsgefangenen und seine
AblUsung. Das IKRK ist bekanntlich beauftragt worden, Uber diese
letzte Frage ein Musterabkommen auszuarbeiten. Es wurden also
bei den Leitern des Militdr-SanitHtswesens verschiedener ILinder
Erhebungen vorgenommen; die eingegangenen Ausklinfte werden zur
Zeit im Hin®lick auf die Fertigstellung eines solchen Ent-
wurfes bearbeitet.
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(1) Dieser Sonderdruck enthielt die Antworten von 1943 Regierungen.

(2) S. Anlage IV : Auszug aus den Entschliessungen von Toronto,
Entschliessung 17 und 18, S. 119,

(3) S. Erster Teil, Kap. II, S. 20.




	Entwicklung des Völkerrechts

